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6. Oktober 1920.

Aue dem Protokollauezug des Bundesrates vom 20. September 1920

betr. Ausgleichung der Professoren-Besoldungen geht hervor, daso das

eidgenössische Finanzdepartement dem Antrage des Departements des Innern

zugestimmt hjit unter der Voraussetzung, dass die ganze Angelegenheit

der Besoldungen der Professoren der E.T.H. bald definitiv geregelt

werde.

Auf die Anfrage des Schulratspräsidenten vom 27. September, ob die

Voraussetzung des Finanzdepartements so aufzufassen sei, dass der Schulrat

eine Revision der Professoren-Besoldungen sofort einleiten solle,
gibt das Departement des Innern am 2. Oktober 1920 Kenntnis von folgender

RUckäusserung des Finanzdepartements vom 30. September:

»Unsere Meinung in Bezug auf eine allfällige Neuregulierung

der Professorenbesoldungen ging, wie aus unserm Mitbericht an den

Bundesrat vom 3. September 1920 ersichtlich ist, dahin, es sei mit
dem Begehren der Professoren der eidgen. technischen Hochschule

zuzuwarten, bis sich auch die Besoldungsverhältnisse des gesamten

eidg. Personals geregelt haben werden."

Hiervon wird Notiz am Protokoll genommen.

Auf den mündlichen Antrag des Herrn Prof. Dr. Gull

wird verfUgt:
1. Als Assistent an der Architektenschule der E.T.H. wird fUr das

Studienjahr 1920/21 mit einer Besoldung von 3600 Fr. ernannt:

Herr Erhard Gull, dipl. Architekt, von Zürich.
2. Der Ernannte ist verpflichtet, Herrn Prof. Dr. Gull nach dessen

Anordnungen und Weisungen gemäss dem Regulativ Über die Anstellung
dar Assistenten zu assistieren.

3. Mitteilung an den Ernannten, Herrn Prof. Gull, das Rektorat und

die Kassa.

Auf den mündlichen Antrag des Herrn Prof. Dr. Niggll
wird verfügt:

1. Die Besoldung des Herrn Dr. Robert Parker, der durch Verfügung

vom 29. Juli 1920 als Stellvertreter des für das Studienjahr 1920/21

beurlaubten Assistenten Dr. Jakob bezeichnet wurde, wird auf 3600 Fr.

festgesetzt.
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